
sem Grund w urde es nochmals heruntergelassen und 
beide Beschuldigte zogen das Seil in die richtige Lage, 
so daß dieses D rehteil nun angeblich rich tig  in der 
W aage hing. Als der Zeuge C. in  diesem Moment an 
dem A rbeitsplatz der Beschuldigten vorbeikam  und sah, 
wie das Drehteil tran sp o rtie rt werden sollte, m achte er 
den Kollegen H. darauf aufm erksam , daß dieses W erk
stück nicht rich tig  angebunden sei. B r sagte beiden 
Beschuldigten, sie sollten aberm als dieses W erkstück 
ablassen, um es rich tig  in die Schleife zu legen. Der Be
schuldigte N. e rk lärte  darauf, daß dies schon richtig  
sei, denn er hä tte  andere Teile ebenfalls so transportiert. 
Das K ranstück schwebte nun ca. 20 M eter von dem dort 
stehenden W agen en tfern t in c irka  3 M eter Höhe. Auf 
dem T ransport fing der H aken an zu vibrieren und das 
Seil kam  über dem H aken ins Rutschen. Das Oberteil 
des W erkstücks bekam  je tz t Übergewicht und ru tsch te 
dabei aus der Seilschleife heraus, d. h. das U nterteil 
dieses W erkstücks ru tsch te  aus der Seilschleife heraus 
und schlug zu Boden.

Beide Beschuldigten sagen nun aus, daß sie sich nicht 
erk lären  können, wie dieses W erkstück ins Rutschen 
gekommen sei, sie hä tten  nach ihrer M einung dieses 
Drehteil richtig  in die W aage gelegt und m it den Seilen 
über Kreuz angebunden. Dies entspricht jedoch nach 
A ussagen aller Zeugen nicht den Tatsachen. Auf Grund 
des T atbestandes konnte festgeste llt werden, daß beide 
Beschuldigte sehr fahrlässig  gehandelt haben und nicht 
au f die W arnungen ih rer Kollegen eingegangen sind. 
Also is t erwiesen, daß das Abrutschen des W erkstücks 
durch ihr Verschulden hervorgerufen wurde, durch die 
Betriebsstörung, Beschädigung des W erkstücks und da
durch bedingte N ichteinhaltung des L ieferterm ins — es 
handelte sich bei diesem W erkstück um einen E xport
au ftrag  nach W estdeutschland, der term ingem äß bis 
zum  31.3.1957 nicht erfü llt werden konnte — is t ein 
Schaden von ca. 4000,— DM entstanden.
Aus diesen Gründen haben beide Beschuldigte fah r
lässig  unsere W irtschaft gestö rt und Erzeugnisse, die 
dem ordnungsgem äßen W irtschaftsablauf dienen, im 
W erte gem indert.

W ir können in keiner Weise dulden, daß auf diese A rt 
und Weise durch n icht sorgfältige Behandlung wichtige 
Maschinenteile, insbesondere wie in diesem F all bei 
einem E xportau ftrag , die das Ansehen unserer Republik 
in gewisser H insicht fördern, im  W erte gem indert w er
den.
Aus diesen Gründen sind beide Beschuldigte zur Ver
an tw ortung  zu ziehen und entsprechend den Gesetzen 
zu bestrafen.
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Lok vor der Inbetriebnahme
Die am 4. Septem ber 1955 in M. entgleiste Lok w ar am  
30. A ugust 1955 im B etriebsw erk Vbf. ausgewaschen 
worden. In  Verbindung dam it wurden an ihr F ris t- und 
R eparaturarbeiten  durchgeführt. Der A ngeklagte T., der 
als W erkm eister die Lok abnahm , tru g  in das Lok- 
abnahm ebuch ein, daß die Lok betriebssicher sei. E n t
gegen den D ienstvorschriften N r. 947 unterließ er es

jedoch, nachzuprüfen, ob alle fälligen F ris tarbeiten  auch 
durchgeführt waren. E r versäum te insbesondere, die R ad
reifen nachzum essen. Diese M essung w ar zuletzt am  
26. Ju li 1955 durchgeführt worden, w ar also, nachdem 
bei der Auswaschung am  10. A ugust keine M essung vor
genommen worden war, w ieder fällig.
Der A ngeklagte W., der als stellv. Gruppenleiter ent
sprechend der A rbeitsgebietsaufteilung des Bw. Vbf. m it 
der F ührung  der Fristennachw eise, F ristenpläne und 
M eßlisten gem. DV Nr. 947 beauftrag t w ar und beson
ders die D urchführung der F ristenarbeiten  kontrollieren 
m ußte, ha t im vorliegenden Falle versäum t, nachzuprü
fen, ob die Radreifenm essung vorgenomm en wurde.
Der angeklagte Lokbrigadier W r. übernahm  die Lok am
4. September 1955, ohne sie gern. DV N r. 947 gewissen
h aft zu überprüfen. Nachdem er einen G üterzug nach K. 
gefahren hatte, übergab er die Lok um 19.18 U hr des 
gleichen Tages an den m itangeklagten Lokführer G. 
Bei der Übergabe bem erkte er, daß die Lok in Ordnung 
sei.
G. h a tte  die Lok bereits m it V erspätung übernommen. 
Ihm  verblieb nur eine Stunde Zeit zur R estaurierung 
(Kohle, W asser aufnehm en) und Überprüfung. E r un ter
ließ daher die vorgeschriebene genaue U ntersuchung der 
Lok, holte sie allerdings auch bei zwei A ufenthalten 
während der F a h r t nicht nach.
Als die Lok bei der E in fah rt in den Bahnhof M. die 
Weiche 7 befuhr, entgleiste sie. Die Lokomotive und 
m ehrere G üterw agen w urden s ta rk  beschädigt. Der Zug
füh re r wurde bei dem U nfall schwer verletzt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Offensichtlich haben sich alle W erkm eister, die Arbeiten 
an der Lok auszuführen hatten, davon leiten lassen, daß 
die Lok erst A nfang Juli zur L-2-Ausbesserung im 
RAW  St. w ar und m an deshalb glaubte, die A rbeiten 
n icht so gründlich vornehmen zu brauchen. Dies ergib t 
sich daraus, daß sowohl der übernehmende als auch der 
abnehmende W erkm eister das Radreifenm eßblatt n icht 
zur Hand nahm, aus dem sich eindeutig ergeben hätte, 
daß am 29. bzw. 30. A ugust 1955 die Radreifenm essung 
fällig  w ar.
Nach den A usführungen aller Sachverständigen ist der 
abnehmende W erkm eister fü r  die Radreifenm essung 
verantw ortlich, da er durch seine U nterschrift im  Lok- 
abnahmebuch auch die V erantw ortung fü r die ordnungs
gem äße D urchführung der F ris tarbeiten  träg t.
Die S trafkam m er kom m t zu der gleichen Auffassung. 
D er abnehmende W erkm eister, der A ngeklagte T., h ä tte  
bei der M essung zweifellos die s ta rk e  A bnutzung be
m erk t und w äre auf deren Ursache, den schlechten Zu
stand des Lenkgestells, gestoßen. E r h ä tte  dann M aß
nahm en zur Beseitigung des Schadens veranlassen kön
nen. Dadurch w äre verhindert worden, daß die Lok als 
verkehrssicher zum  E insatz gelangte.
Gemäß dem Funktionsplan des Bw. Vbf. ha tte  der An
geklagte W. als V ertre te r des Gruppenleiters der Lok- 
un terhaltung  u. a. die Pflicht, die Fristennachw eise, 
F ristenpläne usw. zu führen und anhand der Meßlisten 
die E inhaltung der P lanausbesserungsfristen  und U nter
suchungsterm ine zu überwachen. Diese Pflicht h a t er 
gröblichst verletzt, indem er n icht nachsah, welche 
F ristenarbeiten  durchzuführen waren, und auch die 
D urchführung der F ristenarbeiten  n icht kontrollierte. 
Zw ar ist der Funktionsplan erst am  23. A ugust 1955 
von der Betriebsleitung Bw. Vbf. herausgegeben und 
durch U nterschrift von W. bes tä tig t worden, jedoch w ar 
er nach eigener E inlassung des A ngeklagten W. bereits 
seit längerer Zeit in K ra ft getreten . Der Funktionsplan 
w ar lediglich nur noch einm al die B estätigung fü r  die 
bisher vorgenommene A rbeitseinteilung.
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